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Die unerlaubte Lieferung von Betäubungs
mitteln innerhalb eines Mitgliedstaats, die 
ebenso wie deren Einfuhr in die Gemein
schaft nur Anlaß zu Strafverfolgungsmaß
nahmen geben kann, steht zu den Bestim
mungen der Sechsten Richtlinie zur Harmo
nisierung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten über die Umsatzsteuern in kei
nerlei Beziehung. Artikel 2 dieser Richtlinie 

ist somit dahin auszulegen, daß bei der un
erlaubten Lieferung von Betäubungsmitteln, 
die innerhalb eines Mitgliedstaats gegen 
Entgelt ausgeführt wird, keine Umsatzsteu
erschuld entstellt, soweit diese Erzeugnisse 
nicht Gegenstand des von den zuständigen 
Behörden streng überwachten Vertriebs zur 
Verwendung für medizinische und wissen
schaftliche Zwecke sind. 
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Diese Feststellung berührt in keiner Weise 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, Ver
stöße gegen ihre Betäubungsmittelvorschrif
ten durch angemessene Sanktionen zu ver
folgen, und zwar mit allen Rechtsfolgen 
auch finanzieller Art, die sich daraus erge
ben können. 

Auch die unerlaubte Lieferung von Betäu
bungsmitteln aus Hanf unterliegt nicht der 
Mehrwertsteuer, und zwar auch dann nicht, 
wenn die Behörden eines Mitgliedstaats im 
Rahmen einer selektiven Strafverfolgungs
politik gegen den Kleinhandel mit diesen 
Betäubungsmitteln nicht systematisch straf
rechtlich vorgehen. 

SITZUNGSBERICHT 
in der Rechtssache 289/86 * 

I — Sachverhalt und Verfahren 

Die Klägerin des Ausgangsverfahrens ist 
eine niederländische soziokulturelle Vereini
gung, die ein Jugendzentrum betreibt, in 
dem die Besucher unter anderem weiche 
Drogen (Haschisch) bei einem „Hausdea
ler" kaufen können. Haschisch, das aus in
dischem Hanf gewonnen wird, ist ein 
Suchtstoff im Sinne des Einheits-Überein
kommens von 1961 über Suchtstoffe (Arti
kel 2 Absatz 1 und Anhang I), das in den 
Niederlanden nicht verkauft, abgegeben 
oder verschafft werden darf (Artikel 3 des 
niederländischen Betäubungsmittelgesetzes, 
der „Opiumwet"). 

Nach den Richtlinien für die Staatsanwalt
schaft über die Ermittlung und die Strafver
folgung von Straftaten nach der Opiumwet 
kann jedoch ein Hausdealer — d. h. je
mand, der Kleinhandel mit Hanferzeugnis
sen treibt und der mit dem Vertrauen und 

unter dem Schutz der Leitung eines Jugend
zentrums die Gelegenheit erhält, dort diese 
Erzeugnisse zu verkaufen — Haschisch ver
kaufen, ohne strafrechtlich verfolgt zu wer
den, obwohl er grundsätzlich unter die ein
schlägigen Strafbestimmungen der Opium
wet fällt. Nach den erwähnten Richtlinien 
wird nämlich den Ermittlungen wegen die
ses Kleinhandels mit Hanferzeugnissen ge
ringere Priorität eingeräumt, während die 
Ermittlungen wegen des Handels mit Betäu
bungsmitteln mit unvertretbaren Risiken 
höchste Priorität genießen. 

Für die Zeit vom 13. September 1984 bis 
zum 31. März 1985 wurde die Klägerin des 
Ausgangsverfahrens als Unternehmen im 
Sinne des niederländischen Umsatzsteuerge
setzes im Wege der Nacherhebung für ihre 
Verkäufe von weichen Drogen zur Umsatz
steuer veranlagt. Gegen diese Besteuerung 
erhob sie Klage beim Gerechtshof Amster
dam, in der sie sich auf das Urteil des Ge
richtshofes der Europäischen Gemeinschaf
ten vom 28. Februar 1984 in der Rechtssa
che 294/82 (Einberger II, Slg. 1984, 1177) 

* Verfahrenssprache: Niederländisch. 
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